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Begriffsbestimmung: 
 
AG Auftraggeber 
AN Auftragnehmer 
Standards Verbindliche Festlegung zur vertragsgemäßen Erfüllung 
Tipps Hinweise zur Anwendung ohne Gewähr 
DB Datenbank 
POL_VorgabeDB_R15 Vorlagedatenbank 
AutoCAD Konstruktions- und Zeichnungssoftware der Firma Autodesk  
AutoCAD Architecture Konstruktions- und Zeichnungssoftware der Firma Autodesk 
XREF externe Referenz 
CADISON Konstruktions- und Zeichnungssoftware für Anlagenplanung auf 

Basis von AutoCAD 
PDM CADISON Modul Project/Document Manager  
Matpipe CADISON Modul Katalogsystem mit voll parametrischen 3D 

Katalogteilen 
Engineer CADISON Modul Planungshilfe 
POL-spezifische  
Anpassungen  beinhaltet alle speziell für POL erzeugten CADISON Bestandteile 
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Einleitung: 
 
Sämtliche Bestandspläne, Ausführungszeichnungen, Isometrien sowie Fließschemata etc.  
für NATO- und nationale POL-Anlagen sind gemäß Erlass des BMVg vom 15. März 2000 
ausschließlich mit dem CAD System CADISON zu erstellen. 
 
Diese Anwenderrichtlinie setzt sich aus Standards und Tipps   zusammen: 
 
�ƒ Standards: Diese sind bei der Bearbeitung von POL-Maßnahmen zwingend zu 

beachten und stellen eine Ergänzung zu dem entsprechenden Vertragswerk (z.B. 
Ingenieurvertrag, Bauvertrag) dar. Abweichungen hiervon sind nur nach Absprache 
mit dem Auftraggeber (AG) zulässig und schriftlich zu dokumentieren. 

 
�ƒ Tipps:  Diese erleichtern das Arbeiten mit CADISON und basieren auf der Cadison 

Version 15 sowie AutoCAD 2014. 
 
Des Weiteren ist die für POL-Projekte von dem AG �Y�R�U�J�H�J�H�E�H�Q�H���ÄPOL_VorgabeDB_R15�³ 
Datenbank (DB) als Vorlage zu verwenden. (Tipp: DB kopieren und Original als Vorlage 
bewahren). Sie beinhaltet einen großen Teil der in dieser Anwenderrichtlinie 
beschriebenen Voreinstellungen und  befindet sich jeweils auf der CD: �ÄPOL spezifische 
Anpassungen �³. 
 
Notwendige Änderungen und Ergänzungen im Programmmodul Matpipe sowie zusätzlich 
erstellte Symbole u. ä. sind nach Abstimmung mit dem AG zu erstellen, zu dokumentieren 
und für die weitere Verwendung, in Form von entsprechenden digitalen Daten, zur 
Verfügung zu stellen. Der AN hat diese Daten zusätzlich zu den Projektdaten auf CD zu 
liefern. Diese Leistungen sind durch die Vergütung abgegolten. 
POL-Bauämter liefern ebenfalls an die CADISON Leitstelle Landau bzw. leiten erhaltene 
Daten zur Einpflege in zukünftige �Ä�3�2�/-spezifischen �$�Q�S�D�V�V�X�Q�J�H�Q�³ weiter. 
 
Hinweis: Wird diese Anwenderrichtlinie schwarz/weiß ausgedruckt, können 

Informationen verloren gehen. Die Folgen liegen im 
Verantwortungsbereich des AN.  
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I. Normen: 
 
Bei der Zusammenstellung der CADISON Standards wurden insbesondere die unten 
aufgeführten Normen verwendet: 
 
DIN 19227 Teil 1 Graphische Symbole und Kennbuchstaben für die Prozessleittechnik  
 
EN ISO 10628 Fließschemata für verfahrenstechnische Anlagen �± Allgemeine 

Regeln  
 
DIN 1356   Bauzeichnungen, Inhalte und Grundregeln der Darstellung 
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II. Übergabe und Sicherung von Daten: 
 
Die Lieferung der Daten hat vertragsgemäß auf Datenträger (CD bzw. DVD) 
abgespeichert sowie in Papierform zu erfolgen. Ein Inhaltsverzeichnis ist mitzuliefern.  
 
Vom AN zu liefern ist die komplette DB mit allen hierfür relevanten Bestandteilen, 
insbesondere:  
 
�ƒ Planverzeichnis (Zeichnungsbuch) 
�ƒ RI Schema 
�ƒ Modell 3D (Aufstellungsplan) 
�ƒ Layouts/druckfähige Pläne der fertiggestellten Planung bzw. der endgültig 

ausgeführten Anlagen   
�ƒ alle erforderlichen Installationspläne  
�ƒ Reports für Material 
�ƒ Reports für TS-M bzw. STS-M, TÜV Listen 
�ƒ �«�«�«�«�«�«  
 
Die ausgedruckten Pläne sowie alle weiteren Unterlagen und der Bestand der DB müssen 
identisch sein.  
 
Vom AN ebenfalls zu liefern sind zusätzliche Daten, hier insbesondere:  
 
�ƒ geforderte AutoCAD Dateien (*.dwg) 
�ƒ zusätzlich erstellte Matpipe Kataloge  
�ƒ sämtliche Layouts im *.pdf Format 
�ƒ vorgegebene Prüfroutinen - Wenn Warnungen oder Hinweise auftreten, sind diese 

mitzuliefern und zu begründen. - 
�ƒ �«�«�«�«�«�« . 
 
Bei der Abgabe von Teilleistungen sind auch Layouts/druckfähige Pläne zu übergeben. 
 
Die Verantwortung für den korrekten Inhalt der übergebenen Daten liegt beim AN. 
 
 
Die Vertragspartner sorgen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich dafür, dass die 
Ordnungsmäßigkeit der elektronisch ausgetauschten Daten gewährleistet wird bzw.  
Datenverluste, -verfälschungen und -verdopplungen vermieden werden. Beide 
Vertragspartner stellen sicher, dass alle abgesandten und empfangenen Daten vollständig 
chronologisch aufgezeichnet sind. 
 
Die Grundsätze ordnungsgemäßer Datenverarbeitung und -speicherung sind einzuhalten. 
Daten, die Datenschutzgesetzen unterliegen, sind entsprechend zu behandeln. 
Elektronisch übermittelte Daten dürfen nur zur Erfüllung des Vertragszwecks verwendet 
werden. 
 
Für die Vertraulichkeit der elektronisch übermittelten Daten gelten die gleichen Grundsätze 
wie für den übrigen Geschäftsverkehr zwischen den Vertragspartnern. 
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1. Project / Document Manager (PDM) 
 
    CADISON Designer 
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Allgemein: 
 
Der PDM ist das Regelwerkzeug zur Erstellung einer DB. Hier werden die 
Projektvoreinstellungen vorgenommen, die eigentlichen Zeichnungen angelegt und die 
Arbeitsumgebung individuell angepasst. 
 
Folgende Benutzerfunktionen sind möglich: 
 
�ƒ Basismodul für jede Anwendung  
�ƒ Report Generator  
�ƒ Revisionsmanagement auf Dokumenten- und Objektbasis  
�ƒ Verwaltung beliebiger Dokumente  
�ƒ Logic Analyser zur Konsistenz-Fehlerprüfung  
�ƒ MS-Office Integration  
  

 
 
Mit dem CADISON Designer lässt sich unter Umgehung des PDM eine Zeichnung (2D 
Pipe und 3D Pipe) direkt öffnen und bearbeiten. 
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1.1 Grundregeln Allgemein 
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1.1.1  Blattgröße und Schriftfelder: 
 
 

Standards 
 
Die zu verwendenden Blattgrößen sind mit dem AG vor Beginn der Arbeiten abzustimmen. 
Übergrößen sind, wenn möglich, zu vermeiden bzw. ebenfalls abzustimmen. 
 
Bei den Schriftfeldern kommen die dem jeweiligen Leitbauamt zugeordneten AutoCAD 
Schriftfelder zur Verwendung. Deren Verwendung ist vor Beginn der Arbeiten mit dem AG 
abzustimmen. 
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1.1.2  Zeichnungsnummerierung: 
 
 

Standards 
 
Die Nummerierung hat nach Absprache mit dem AG zu erfolgen. 
Zur chronologischen Nummerierung ist in der CADISON CAD Zeichnung unter Verwaltung 
�G�L�H�� �H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�H�� �1�X�P�P�H�U�� �X�Q�W�H�U�� �G�H�U�� �5�X�E�U�L�N�� �Ä�%�O�D�W�W�³ (1) einzutragen. Auf Lücken in dieser 
Nummerierung ist zu verzichten. 
 
Beispiel: 
 
Bauwesen    B001  
     B002 �± usw. 
Maschinenbau   M001 
     M002 �± usw. 
Elektrotechnik   E001 
     E002 �± usw. 
Maschinenbau/Elektrotechnik M/E001 
     M/E002 �± usw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauwerkskatalog Nummer (2) sowie Objekt Nummer nach Standardkatalog (3) sind zu 
verwenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die für den Übertrag in CADISON notwendigen *.dwg Dateien sind gesondert 
auszuweisen und als solche zu benennen.  
  

(1) 

(2) 
(3) 

(1) (2) (3) 
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Tipps 

 
Durch die Auswahl der CAD-Vorlagen werden entsprechend den Erfordernissen die 
richtigen Voreinstellungen vorgenommen. 

 
 
Am einfachsten ist es, schon beim Anlegen der Zeichnungen in der DB die Projektdaten 
einzugeben. 
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1.1.3  Positionierung im Koordinatensystem: 
 
 

Standards 
 
Die eigentlichen CAD Daten sind im Modellbereich nach vollständigem ETRS89.UTM-
System (Universal Transverse Mercator)  zu erfassen.  
 
�ƒ Bei der Standardplanung liegt der Nullpunkt von Tanks im Zentrum,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�ƒ bei Schächten und Gebäuden in der linken unteren Ecke.  
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1.1.4  Layoutbereich: 
 
 

Standards 
 
Pläne sind im Layoutbereich einzurichten. Jeder Plan muss als Layout vorhanden sein und 
nicht durch Layerumstellungen erzeugt werden. In den jeweiligen Layouts sind die Pläne 
�G�X�U�F�K���G�H�Q���%�H�I�H�K�O���¶AF �I�U�L�H�U�H�Q�¶���G�H�U���Q�L�F�K�W���E�H�Q�|�W�L�J�W�H�Q���/�D�\�H�U���]�X���H�U�]�H�X�J�H�Q�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bezeichnung der Layouts, als auch der Auto CAD Dateien ist mit dem AG 
abzustimmen bzw. wird vorgegeben. 
Als Plottstiltabelle �L�V�W���G�L�H���2�U�L�J�L�Q�D�O���Ä�D�F�D�G���F�W�E�³���]�X���Y�H�U�Z�H�Q�G�H�Q bzw. bei Abweichungen hiervon 
sind diese mit dem AG abzustimmen. 
 
 

Tipps 
 
Im Layoutbereich sind Ansichtsfenster �Ä�Y�H�U�G�H�F�N�W�³         zu plotten, Ansichtsfenster mit 
Auto CAD Details sowie die  Legende dagegen �Ä�1�R�U�P�D�O�³ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um beim Plotten eine richtige Darstellung der CADISON Objekte zu erhalten, ist der 
Befehl �Ä�G�L�V�S�V�L�O�K�³���Ä���³ in der Auto CAD Befehlszeile auszuführen. Diese Einstellung sollte 
vor dem plotten überprüft werden.   
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1.1.5  Beschriftung: 
 
 

Standards 
 
Die Einstellung bei CADISON für den Textstil ist Standard.  
 
Als Schriftart wird �Ä�$�U�L�D�O�³ verwendet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Beschriftung erfolgt zweisprachig Deutsch/Englisch. Hauptsprache ist Deutsch. Sollten 
im Ingenieurvertrag bzw. im Leistungsverzeichnis andere Vorgaben gemacht sein, so 
haben diese Vorrang. 
 
Abweichungen hiervon sind mit dem AG abzusprechen. 
 
Beschriftung hat generell mit dem Beschriftungsstil �ÄNATO-STANDARD.CDC�³ zu 
erfolgen.  
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Tipps 

 
Um den Beschriftungsstil einzustellen, muss der Befehl �Ä�%�H�V�F�K�U�L�I�W�X�Q�J�V�V�W�L�O�� �I�H�V�W�O�H�J�H�Q�³ 
ausgeführt werden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um die Beschriftung generell zu ändern, kopiert man die Standard.cdc und benennt diese  
um. In dieser neuen Datei sind nun die entsprechenden Änderungen vorzunehmen. 
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Standards 

 
Es sollten bevorzugt 3 Schriftgrößen, abhängig des zur Verfügung stehenden Platzes, 
verwendet werden. 
 
�ƒ Überschriften, Schnittbezeichnungen Detailhinweise u. ä.  7 (5) mm 
 
 
 
 
 
 
 
�ƒ Haupteinträge wie z.B. Objektinformationen   3,5 (2,5) mm 
 
 
 
 
 
 
 
�ƒ Nebeneinträge wie z.B. Informationen über Isolierung u. ä.  2,5 mm 
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1.2 Grundregeln für RI Schemata 
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1.2.1  Allgemein: 
 
 

Standards 
 
In einem RI Fließschema erfolgt die Darstellung der Inhalte grundsätzlich ohne Maßstab. 
Anpassungen von Größen an graphische Symbole haben nach EN ISO 10628 gemäß der 
DIN ISO 3461-2 zu erfolgen. Dabei können graphische Symbole für Filter-/Wasser- 
Abscheider, Armaturen u. ä. an die tatsächlichen Maßrelationen der Anlagen angepasst 
werden. 
Zu- und abgehende Rohrleitungen erheben jedoch keinen Anspruch auf Seitenrichtigkeit 
entsprechend der tatsächlichen Ausführung.  
 
Die Übersichtlichkeit des RI Fließschemata steht bei der Darstellung im Vordergrund. 
Daher ist auch in CADISON immer mit Fang (2.5) und Raster (5.0) zu arbeiten! 
 
Die von CADISON automatisch erzeugten Layer sind zu verwenden. Layer ohne Inhalt 
sind zu bereinigen. 
 
 

Tipps 
 
Bereinigt wird mittels des Befehles �Ä�6�F�K�Q�H�O�O�E�H�U�H�L�Q�L�J�X�Q�J�³  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dies hat zur Folge, dass alle nicht verwendeten Layer gelöscht werden. 
Ggf. sollte der analoge Auto CAD Befehl �Äbereinigen�³ durchgeführt werden. Dieser entfernt 
nicht verwendete Beschriftungs- und Bemaßungsstile, Linientypen u. ä.  
  
























































































































